
2012

Dansk Metal Fritidsulykkes-
forsikring. Et økonomisk plaster 
på såret, hvis uheldet er ude

2012

Dansk Metal Gruppelivs-
forsikring sikrer, hvis det 
værste sker

2012

Dansk Metal Gruppenversicherung
Summen - Übersicht

Folgekosten:

Hierunter werden gewisse Folgekosten eines Unfalls erstattet (siehe 
Versicherungsbedingungen). Folgekosten werden max. mit bis zu 2 % der 
Invaliditätssumme pro Schaden erstattet, wenn Alka den Schaden aner-
kannt hat. Die Kostenerstattung erfolgt nur dann, wenn die diesbezügliche 
Inanspruchnahme einer anderen Versicherung ausgeschlossen ist.

Max.  
DKK 	 8.000

Bei Arbejdslosigkeit:

Versicherungsschutz besteht rund um die Uhr, wobei als Voraussetzung gilt, dass keine 
Arbeit als abhängig Beschäftigter erfolgt. Siehe Abschnitt “Wann deckt die Versicherung” 
in den Versicherungsbedingungen.

Selbstmord:

Gehört zum Deckungsumfang, als Voraussetzung gilt aber die ununterbrochene 
Zugehörigkeit zur Versicherung seit einem Jahr, sowie dass ein Ehegatte bzw. gleichgesch-
lechtlicher Partner oder minderjährige Kinder hinterlassen werden.

Motorrad/-roller:

Bei Motorrad/-rollerfahrern unter 25 Jahren kommt es zur Halbierung der 
Versicherungssummen.

Deckungsausschlüsse:

Verdienstausfall, Schmerzen, Brille und Kleidung

Während der Arbeit als abhängig Beschäftigter, zumal in solchen Fällen die gesetzliche 
Berufsschadenversicherung greift.

Während der Arbeit als selbstständig Gewerbetreibender

Wehrdienst, hierunter Dienst bei der Heimatschutztruppe oder beim Technischen 
Hilfswerk, sowie Unfälle, die durch die militärischen Gesetzesvorschriften über 
Schadenersatz geregelt sind

Bei Rückfragen zur Versicherung wollen Sie sich bitte an Ihre zuständige Zweigstelle wenden.

Obige Beschreibungen sind nicht vollständig, zumal der Umfang des Versicherungsschutzes 
jederzeit den Bedingungen sowie dem Vertrag zwischen der Gewerkschaft und Alka zu entne-
hmen ist. Diese Bedingungen usw. liegen leider nur in dänischer Sprache vor.



Gruppenlebensversicherung
Als Gewerkschaftsmitglied genießen Sie ohne weiteres Versicherungsschutz im Rahmen einer 
Gruppenlebensversicherung. Die Versicherungssumme wird ohne weiteres an Ihre nächsten 
Angehörigen ausgezahlt. 

Ab dem 1. Januar 2008 gehören zum Kreis der nächsten Angehörigen:

•	 Ihr Ehegatte 

•	 nichtehelicher Lebensgefährte, der mit dem Versicherungsnehmer in häuslicher 
Gemeinschaft gelebt hat und mit diesem ein gemeinschaftliches Kind erwartet, hat 
oder gehabt hat

•	 nichtehelicher Lebensgefährte, der in den letzten zwei Jahren vor dem Todesfall mit 
dem Versicherungsnehmer in häuslicher Gemeinschaft gelebt hat

•	 die Kinder des Versicherungsnehmers 

•	 die Erben des Versicherungsnehmers gemäß Testament oder gesetzlicher Erbfolge. 

 
Nachstehendes Schema ist für die Auszahlung maßgeblich, wobei die Versicherungssumme 
von Ihrem Alter zum Zeitpunkt Ihres Ablebens abhängt.

2012 kommen folgende Summen zur Auszahlung: 

 Alter Hauptsumme Kindersumme pro Kind DKK

DKK 0 - 16 17  18 19 20

Bis 54 einschl. 73.345 20.131 17.255 14.380 11.506 5.752

- 55 67.232 20.131 17.255 14.380 11.506 5.752

- 56 61.119 20.131 17.255 14.380 11.506 5.752

- 57 55.008 20.131 17.255 14.380 11.506 5.752

- 58 48.895 20.131 17.255 14.380 11.506 5.752

- 59 42.783 20.131 17.255 14.380 11.506 5.752

- 60 36.670 20.131 17.255 14.380 11.506 5.752

- 61 30.558 20.131 17.255 14.380 11.506 5.752

62 – 66 24.445 20.131 17.255 14.380 11.506 5.752

67 (und älter) 6.113 0 0 0 0 0

Sie werden bei Gewerkschaftsbeitritt sofort in diese Regelung einbezogen. Der 
Versicherungsschutz erlischt wiederum im Falle des Austritts.

Bei Rückfragen zur Versicherung wollen Sie sich bitte an Ihre zuständige Zweigstelle wenden.

Ergänzung im Rahmen des Abschnitts ”Freizeitunfallversicherung”: 
Unfallversicherung
Wenn Sie als Mitglied in die Gewerkschaft aufgenommen worden sind, besteht für Sie 
ab sofort Versicherungsschutz, es sei denn, dass Sie ausdrücklich hierauf verzichtet 
haben. Die Regelung umfasst die beitragszahlenden Gewerkschaftsmitglieder, die auch 
Versicherungsbeiträge zahlen.

Ab wann besteht Versicherungsschutz? 
Versicherungsschutz wird Ihnen sofort nach erfolgter Aufnahme als Gewerkschaftsmitglied 
gewährt. Als Voraussetzung für den Versicherungsschutz gilt jedoch, dass Sie mit Ihren 
Gewerkschaftsbeiträgen nicht im Rückstand sind.

Wann erlischt der Versicherungsschutz? 
Der Versicherungsschutz erlischt sofort nach Austritt aus oder Löschung der Mitgliedschaft 
in der Gewerkschaft. 

Rundum-Versicherungsschutz
Alka hat als erste Versicherungsgesellschaft alte Zöpfe des Versicherungswesens abgeschnit-
ten und die Deckung der Unfallversicherung erweitert. Bei der neuen Definition eines Unfalls 
handelt es sich somit um Folgendes: “ein plötzliches Ereignis, das Personenschaden verur-
sacht.” Diese neue Definition bedeutet kurzum, dass die Versicherung eine breitere Deckung 
hat als bisher,  zumal  Ihr Versicherungsschutz nunmehr fast lückenlos ist. 
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Im Ablebensfall:

Bei Tod als Unfallfolge DKK 	200.000

Für Bezieher vorruhestandsähnlicher Leistungen, Frührentner über 60 
Jahre und erwerbstätige Mitglieder über 67 Jahre sowie Rentner

DKK 	100.000

Für Mitglieder unter 18 Jahren, die nicht unterhaltspflichtig sind DKK 	 10.000

Bei Invalidität:

Falls ein Unfall einen Invaliditätsgrad von mind. 5 % zur Folge hat, kommt 
es zur Auszahlung einer Invaliditätsleistung. Bei dieser Entschädigung 
handelt es sich um einen Anteil an der Invaliditätssumme, der prozentual 
dem festgestellten Invaliditätsgrad entspricht. Bei der Beurteilung des 
Invaliditätsgrads gilt die seitens der dänischen Behörde für Berufsschäden 
erstellte Tabelle zu Dauerschäden als maßgeblich

DKK 	400.000

Für Bezieher vorruhestandsähnlicher Leistungen, Frührentner über 60 
Jahre und erwerbstätige Mitglieder über 67 Jahre sowie Rentner

DKK 	200.000

Zusatzentschädigung:

Falls Sie zum Unfallzeitpunkt noch nicht das 60. Lebensjahr vollendet 
haben und das Ausmaß des Dauerschadens auf 30 % oder mehr fest-
gesetzt wird, wird eine zusätzliche Entschädigung gewährt. Dies hat 
eine Verdopplung Ihrer Entschädigungssumme zur Folge. Die gesamte 
Entschädigung bei 100 % Invalidität beträgt maximal

DKK 	800.000

Zahnschaden:

Falls Sie als Unfallfolge einen Zahnschaden erleiden, werden erforderliche 
Zahnbehandlungskosten in angemessener Höhe gedeckt, wenn Alka den 
Schaden anerkannt hat.

Angemessene 
und erforderli-
che Kosten


